
Allgemeine Verkaufsbedingungen für Geschäftskunden 

Stand: 10. April 2024 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die vorliegenden Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten nur, sofern der Käufer Unter-
nehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB ist. 
(2) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer 
Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt auch dann, wenn der Kunde 
im Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist und wir den AGB nicht ausdrücklich widersprochen 
haben. 
(3) Diese AVB gelten für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“). 
Unberücksichtigt bleibt, ob wir die Ware selbst hergestellt oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 
BGB). Sie gelten, sofern nicht anderweitig vereinbart, in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden 
gültigen bzw. in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 
gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir als Verkäufer wieder auf sie einzelfallbezogen hinweisen 
müssten. 
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) und Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor diesen 
AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
(5) Rechtserhebliche Erklärungen sowie Anzeigen des Kunden hinsichtlich des Vertrags (z.B. Mängelan-
zeigen, Fristsetzungen, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich, also in Schrift- und Textform (z.B. Brief, 
E-Mail) abzugeben. 
(6) Sofern Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften erfolgen, ist zu beachten, dass diesen 
lediglich klarstellende Bedeutung zukommt. 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Unsere Angebote werden kostenlos erstellt, sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch dann, 
wenn wir dem Kunden eine Sortimentsliste, Kataloge oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), 
überlassen haben. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unter-
lagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden. Die Bestellung kann per Mail oder im Falle der Lohnverarbeitung bei Anlieferung der 
zu verarbeitenden Ware erfolgen. 
(2) Die Annahme des Vertragsangebots von Seiten des Kunden kann entweder schriftlich (z.B. durch eine 
Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Für den Fall der 
Lohnverarbeitung erfolgt die Annahme des Vertragsangebots von Seiten des Kunden spätestens bei 
Anlieferung der zu verarbeitenden Mahlerzeugnisse bzw. Eier. 
§ 3 Preise und Zahlungsvereinbarungen 
(1) Sofern im Einzelfall schriftlich nichts Gegenteiliges vereinbart wird, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses aktuellen Preise ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sofern keine 
Festpreisabreden getroffen wurden, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, 
Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die drei Monate oder später nach Vertragsabschluss erfol-
gen vorbehalten. 
(2) Im Rahmen eines Versendungskaufs hat der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer 
ggf. gewünschten Transportversicherung zu tragen. Es werden immer die im Einzelfall entstandenen 
Transportkosten in Rechnung gestellt. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben 
hat der Käufer zu tragen. 
(3) Die Zahlung des Aufpreises hat ausschließlich auf das auf der Rechnung genannte Konto zu erfolgen. 
Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
(4) Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist der Kaufpreis fällig zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Annahme der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufen-
den Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse 
durchzuführen. 
(5) Sofern nach Vertragsschluss abzusehen ist, dass unser Anspruch auf Zahlung eines Kaufpreises 
aufgrund von mangelnder Leistungsfähigkeit von Seiten des Kunden gefährdet ist, sind wir nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und, gegebenenfalls nach Fristsetzung, zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen, bei welchen die Herstellung unvertretbarer Sachen 
(Einzelanfertigungen) geschuldet ist, können wir sofort einen Rücktritt erklären. Die gesetzlichen Vorschrif-
ten über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben insoweit unberührt. 
§ 4 Zurückbehaltungsrechte 
(1) Wir sind berechtigt, bei Zahlungsrückständen des Kunden weitere Lieferungen von der vollständigen 
Beseitigung des Zahlungsrückstandes abhängig zu machen. 
(2) Wir sind darüber hinaus berechtigt, unsere Leistung zu verweigern, wenn wir aufgrund eines nach 
Vertragsschluss eingetretenen Umstandes befürchten müssen, die Gegenleistung des Kunden nicht voll-
ständig und rechtzeitig zu erhalten. 
§ 5 Lieferfrist und Lieferverzug 
(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart. Verbindliche Lieferzeiten und Termine bedürfen unserer aus-
drücklichen Bestätigung in Textform. Eine verbindliche Lieferfrist beginnt grundsätzlich mit Vertragsab-
schluss, jedoch nicht vor vollständigem Eingang etwaiger vom Kunden beizubringender Ware, Freigaben 
oder etwa vereinbarter Vorauszahlungen. Etwaige vom Kunden nach Vertragsschluss verlangte Bestellän-
derungen verlängern die Lieferfristen und Termine entsprechend. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn 
bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder dem Kunden als versandbereit 
angezeigt wird, sofern aus Gründen, die beim Kunden liegen, nicht geliefert werden kann. 
(2) Für den Fall, dass wir vertraglich vereinbarte Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
nicht einhalten können, haben wir den Kunden über diesen Umstand unverzüglich zu informieren und 
parallel die voraussichtliche bzw. neue Lieferfrist mitzuteilen. 
§ 6 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 
(1) Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk. Für den Fall, dass der Kunde die Ware an einen anderen Bestim-
mungsort versandt haben möchte (Versendungskauf), hat er die Kosten dafür zu tragen. Für den Fall, dass 
nichts vereinbart wurde, können wir selbst über die Art des Versands (Verpackung, Versandweg, Trans-
portunternehmen) bestimmen. Auf Wunsch des Kunden wird die zu liefernde Ware auf dessen Kosten 
gegen Transportschäden versichert. 
(2) Mit der Übergabe der Ware an den Kunden geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-
gen Verschlechterung auf den Kunden über. Im Rahmen eines Versendungskaufs geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs der Ware, der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr 
bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur oder Frachtführer über. Für den Fall der vertraglichen 
Vereinbarung einer Abnahme der Ware ist diese für den Gefahrübergang maßgeblich. 
(3) Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug befindet, haben wir Anspruch auf Ersatz der entstandenen 
Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) einschließlich eines etwaig entstandenen Schadens. Sofern keine 
Lieferfrist vereinbart wurde, ist die Ware innerhalb von sieben Werktagen vom Kunden abzuholen, nach-
dem die Ware dem Kunden telefonisch oder schriftlich (E-Mail oder Kurznachricht) als versandbereit 
angezeigt wurde. Sofern der Kunde in Annahmeverzug gerät, berechnen wir für jeden Kalendertag eine 
pauschale Entschädigung i.H.v. 20 Euro netto (Beginn mit der Lieferfrist bzw. sofern keine Lieferfrist be-
stimmt ist, sieben Werktage nach Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware). Abholung an Sonn- und 
Feiertagen sowie außerhalb unserer Öffnungszeiten sind gegen eine Unkostenpauschale in Höhe von 50 
Euro netto möglich.  
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung vor. 
(3) Für den Fall eines vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und 
die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Im Herausgabeverlangen ist nicht 

gleichzeitig eine Rücktrittserklärung enthalten; vielmehr sind wir berechtigt, lediglich die Ware herauszuver-
langen und uns den Rücktritt vorzubehalten. 
(4) Die Ermächtigung des Kunden zur Verfügung über die Vorbehaltsware sowie zur Bearbeitung, Verbin-
dung, Vermischung, Vermengung erlischt bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, bei Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit oder Feststellung der Überschuldung des Kunden, bei Zahlungseinstellung sowie im 
Falle der Beantragung des Insolvenzverfahrens durch den Kunde, der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
oder der Nichteröffnung mangels Masse.  
(5) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, geben wir auf 
Verlangen des Kunde Sicherheiten nach unserer Wahl frei. 
(6) Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er zu einer korrekten Lagerung der Ware verpflichtet. 
§ 8 Gewährleistung 
(1) Der Kunde hat die Ware nach Erhalt unverzüglich – vor allem auf sichtbare Schäden, Gewicht und 
Mängel – zu prüfen. Offensichtliche Mängel der gelieferten Ware sind vom Kunden unverzüglich ab Erhalt 
der Lieferung im Textform zu rügen. Nicht offensichtliche Mängel sind ebenfalls unverzüglich nach dem 
Erkennen bei uns geltend zu machen. Versäumt der Kunde die Absetzung der Rüge binnen einer Aus-
schlussfrist von 14 Kalendertagen, gilt die gelieferte Ware auch in Ansehung des Mangels als genehmigt. 
(2) Wird eine gebrauchte Sache geliefert, ist jegliche Mängelgewährleistung ausgeschlossen. 
(3) In allen anderen Fällen besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt vom Vertrag und 
Schadensersatz nur nach den folgenden Bestimmungen: 
(a) Wir leisten Gewähr für die handelsübliche Beschaffenheit der von uns gelieferten Ware. Zeitlich be-
schränkt sich die Gewährleistung auf einen Zeitraum von 12 Monaten ab Ablieferung der Ware. 
(b) Uns steht das Wahlrecht zwischen kostenfreier Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu. 
(c)Mängelrügen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des Kaufpreises. 
(d) Unsere Gewährleistungspflicht entfällt falls die gelieferte Ware unsachgemäß behandelt wurde oder aus 
beim Kunden liegenden Gründen beschädigt worden ist. 
(e) Mehr- oder Minderlieferungen in einer Größenordnung von +/- 10% stellen keinen Mangel i.S.d. § 434 
Abs. 3 BGB dar. 
(f) Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf die Eignung des Liefergegenstandes für den vom Kunden 
vorgesehenen, vom Üblichen abweichenden Verwendungszweck, soweit dieser nicht ausdrücklich verein-
bart worden ist. 
(4) Der Kunde ist verpflichtet, bei etwaigen Mängelrügen die konkrete vom gerügten Mangel betroffene 
Ware, unsere Rechnungsnummer und das Datum unserer Lieferung anzugeben. 
§ 9 Haftung 
(1) Wird unsere fällige Leistung nicht, verspätet oder mangelhaft erbracht, so kann der Kunde Schadenser-
satz nur verlangen: 
(a) Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit, die auf unserer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
(b) Für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits 
oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter, 
leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen oder auf der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) unsererseits oder der vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) eines unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden 
Angestellten oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind Pflich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. 
(c) Für Schäden, die in den Schutzbereich einer von uns erteilten Garantie (Zusicherung) oder einer Be-
schaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie fallen, oder für Schäden, für die wir nach dem Gesetz zwingend 
haften. Eine weitergehende Haftung aufgrund eines arglistigen Verhaltens bleibt unberührt. 
(2) Schadensersatzansprüche wegen mangelhafter Lieferungen verjähren innerhalb von 12 Monaten, 
gerechnet ab Gefahrübergang. 
(3) Im Falle der einfachen fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung der 
Höhe nach auf den typischerweise zu erwartenden Schaden beschränkt. Hiervon ausgenommen sind 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
(4) Soweit in diesen Bedingungen nichts Abweichendes vereinbart ist, sind alle Ansprüche des Kunden auf 
Ersatz von Schäden jedweder Art, insbesondere solche, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 
sind sowie Ansprüche aus Delikt ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Ansprüche wegen und gegen 
unsere Erfüllungsgehilfen. 
(5) Die Haftungsbegrenzung findet auch dann keine Anwendung, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehil-
fen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
(6) Sollten zur Anbahnung oder Abwicklung des Schuldverhältnisses zwischen den Parteien Dritte beauf-
tragt oder einbezogen werden, so gelten die oben bezeichneten Gewährleistungs- und Haftungsbeschrän-
kungen auch zugunsten der Dritten. 
(7) Vorstehende Haftungsbeschränkungen sowie Haftungsausschlüsse gelten nicht für die Haftung für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf unserer fahrlässigen 
Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen. Dies gilt auch für die Ersatzpflicht nach den Bestimmungen des 
Produkthaftungsgesetzes, aus der Übernahme einer Garantie, eines Beschaffungsrisikos, bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels oder sonstigen Fällen, in denen wir nach dem Gesetz zwingend haften. 
(8) In den Fällen, in denen unsere Haftung als Folge von Mängeln an von Drittlieferanten bezogenen 
Materialien entsteht, ist der Kunde zunächst darauf verwiesen, die von uns an ihn abgetretenen Ansprüche 
gegen den Drittlieferanten – gegebenenfalls auch gerichtlich – durchzusetzen. Bleibt die Durchsetzung 
erfolglos, haften wir nach Maßgabe der vorstehenden Absätze. 
§ 10 Datenschutz 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Vertrags erforderlich ist. Eine weitergehende Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie 
eingewilligt haben. Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten im erforderlichen Umfang an Dritte 
(insbesondere an unsere Partner) zu übermitteln, soweit dies zur Durchführung dieses Vertrags erforderlich 
ist. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt im erforderlichen Umfang an das Transportunternehmen, Kreditun-
ternehmen oder andere zur Erbringung der Dienstleistung oder Vertragsabwicklung eingesetzte Service-
Dienste, soweit dies zur Lieferung der Waren oder Zahlungsabwicklung notwendig ist. Diese Unternehmen 
dürfen Ihre Daten nur zur Auftragsabwicklung und nicht zu weiteren Zwecken nutzen. Für die Auslieferung 
von bestellten Waren erhält das beauftragte Transportunternehmen Ihren Namen, Ihre Anschrift, das 
Zeitfenster für die Zustellung sowie Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse, damit der Zusteller Sie bei 
Lieferschwierigkeiten erreichen kann. 
§ 11 Schlussbestimmungen 
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenen Streitigkeiten ist 37586 Dassel, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person oder öffentli-
chen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist oder der Kunde in der Bundesrepublik 
Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat oder seinen Gerichtsstand ins Ausland verlegt. Wir sind 
auch berechtigt, an dem für den Sitz des Kunden zuständigen Gericht zu klagen. Gleiches gilt, wenn der 
Kunde Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. 
(2) Sollte eine Bestimmung in diesen AGB oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstiger Bestimmungen oder Vereinba-
rungen nicht berührt. 
(3) Für alle vertraglichen und sonstigen Rechtsbeziehungen zu unseren Kunden gilt das Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 
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